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Frau Hensel begrüßte die Ausschussteilnehmer und stellte fest, dass die 
Tagesordnung den Mitgliedern des Betriebsausschusses frist- und formgerecht 
zugegangen sei. Sie verwies auf die Tischvorlage 20-25/ 5733 „Antrag der FDP- 
Ratsfraktion gemäß § 7 der Geschäftsordnung- Sachstandsbericht zum Tierfriedhof“. 
Der in der Vorlage erbetene Sachstandsbericht solle unter Punkt 2.1 auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Dem Antrag wurde zugestimmt und die nachfolgende 
Tagesordnung einstimmig beschlossen.    

Tagesordnung 
 

für die 14. Sitzung des Betriebsausschusses GELSENDIENSTE  

am 22.11.2023 

  Drucksache Nr. 

 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 

 

 

2 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 

 

 

2.1 Sachstandsbericht zum Tierfriedhof 

 

20-25/5733 

3 Satzungen 

 

 

3.1 40. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur 

Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet 

Gelsenkirchen vom 16.11.1993 

 

20-25/5657 

3.2 26. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet 

Gelsenkirchen und über die Erhebung von 

Straßenreinigungs-gebühren (Straßenreinigungs- und 

Gebührensatzung - SRGS) vom 17.12.1999 

 

20-25/5667 

3.3 24. Satzung zur Änderung der 

Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der 

Stadt Gelsenkirchen vom 18.05.1994 

 

20-25/5669 
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3.4 16. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 

Gelsenkirchen über die Entleerung von 

Grundstücksentwässerungseinrichtungen vom 

24.06.1996 

 

20-25/5668 

4 Wirtschaftsplan 2024 GELSENDIENSTE 

 

20-25/5556 

5 III. Quartalsbericht 2023 

 

20-25/5680 

6 Ausschreibungen und Vergaben   

   

6.1 Beschaffung von 16 Fahrzeugen für die Kreislauf- 

und Entsorgungswirtschaft und Herstellung von 

Ladeinfrastruktur 

 

20-25/5479 

6.2 Beschaffung von Müllgroßbehältern, 

Müllgroßcontainern und Presscontainern 

 

20-25/5653 

6.3 Beschaffung eines Mengenkontingents für die 

Entsorgung von Restmüll 

 

20-25/5472 

6.4 Verwertung von Straßenkehricht 

 

20-25/5485 

6.5 Verwertung von Altreifen 

 

20-25/5476 

6.6 Verwertung von Boden mit Steinen bzw. Boden mit 

Grasnabe 

 

20-25/5473 

6.7 Arbeitnehmerüberlassung im haushaltsnahen 

Holsystem 

 

20-25/5481 

6.8 Beschaffung von 17 Fahrzeugen für die 

Stadtbildpflege - Straßeneinigung und Winterdienst 

 

20-25/5604 
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6.9 Ausschreibung von Dienstleistungen für 

Baumfällungen und baumpflegerische Maßnahmen 

im Stadtgebiet  

 

20-25/5632 

7 Mitteilungen und Anfragen 

 

 

7.1 Mitteilungen 

 

 

7.1.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  

- Wasserleitungen in den Kleingartenanlagen - 

 

20-25/5649 

7.1.2 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  

- Abholung von Altpapier lose, außerhalb der 

Bahnhofstraße - 

 

20-25/5537 

7.1.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Dobratz  

- Neu gepflanzte Bäume - 

 

20-25/5634 

7.1.4 Anfrage der sachkundigen Bürgerin Frau Platz  

-Barrierefreie Friedhöfe- 

 

20-25/5399 

7.1.5 Anfrage der Wählerinitiative NRW – WIN 

„Kostenpflichtige Entsorgung von Sperrmüll für 

Vereine“ 

 

20-25/5533 

7.2 Anfragen 
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Bürgerschaftliche Initiativen 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 2 

Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

 

Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 2.1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5733 

 

Sachstandsbericht zum Tierfriedhof 

 

Beschlusstext: 

 

Zur Sitzung des Betriebsausschusses GELSENDIENSTE am 22.11.2023 beantragt 
die FDP-Ratsfraktion folgenden Tagesordnungspunkt: 
 
„Sachstandsbericht zum Tierfriedhof“ 
 
Begründung: 

Im Februar 2023 hat der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE beauftragt, die Vergabe des 

Betriebs des geplanten Tierfriedhofs in Rotthausen an einen externen Betreiber zu initiieren. 

Die FDP-Ratsfraktion möchte wissen, wie es um die Umsetzung dieses Beschlusses aus der 

Vorlage 20-25/4389 steht. 
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Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt. 

 

Erläuterungen: 

 

Herr Dr. Holzmann verwies auf einen kürzlich zu der Thematik in der WAZ erschienenen 

Bericht. Bereits zu Jahresbeginn sei im Betriebsausschuss berichtet worden, dass für den 

Tierfriedhof eine geeignete Fläche im Randbereich des Rotthauser Friedhofes an der 

Schonnebecker Strasse gefunden worden sei. Das Areal sei mittlerweile hergerichtet 

worden. Der Betriebsausschuss sei auch unterrichtet worden, welcher zusätzliche personelle 

Aufwand erforderlich sei, wenn der Tierfriedhof durch GELSENDIENSTE selbst betrieben 

würde und welche Vorteile ein externer Betreiber biete. Auf der Grundlage dieser 

Informationen habe der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 15.03.2023 der 

Ausschreibung und der Vergabe des Betriebs des geplanten Tierfriedhofs an einen externen 

Betreiber zugestimmt. Da aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Humanfriedhof ein 

qualifiziertes Unternehmen, das mit der Friedhofsthematik versiert umzugehen wisse, 

gesucht werde, sei zunächst Kontakt zu der Gelsenkirchener Friedhofs- 

Gärtnereigenossenschaft (FGG) aufgenommen worden, die eine Vielzahl von 

Mitgliederbetrieben betreue. Mit zwei interessierten Betrieben seien bereits Gespräche 

geführt und die Rahmenbedingungen abgesteckt worden. Diese hätten eine Prüfung, wie 

Anlage, Betrieb und Organisation eines Tierfriedhofs in ihr Geschäftsmodell passe, 

zugesagt. Da GELSENDIENSTE bislang von beiden Betrieben keine Rückmeldung erhalten 

habe und sich auch nach der WAZ- Berichterstattung keine weiteren Interessenten gemeldet 

hätten, stagniere das Projekt ein wenig. Herr Dr. Holzmann habe im Gespräch mit den 

infrage kommenden Betrieben den Eindruck gewonnen, dass diese Befürchtungen hätten, 

sich zu übernehmen oder dass ein Tierfriedhof generell kein geeignetes Geschäftsmodell für 

Gelsenkirchen sei. Es werde angedacht, den Kreis der Ansprechpartner zu erweitern, z.B. 

auf den Kreis der Bestatter. Mit dem neuen Bereichsleiter für das Friedhofswesen, Herrn 

Schüttke, stehe GELSENDIENSTE seit der mehr als halbjährigen Vakanz der Stelle nun 

wieder eine erfahrene Dienstkraft zur Verfügung, die sich der Thematik annehmen werde.  

Herr Schüttke stellte sich dem Betriebsausschuss vor. Er sei seit 37 Jahren bei 

GELSENDIENSTE tätig und habe auch Erfahrungen im Friedhofswesen sammeln können. 

Er sei zuversichtlich, mit seinem jungen, dynamischen, hilfsbereiten und 

verantwortungsbewussten Team nicht nur im Hinblick auf den Tierfriedhof viel Positives 

bewirken zu können und freue sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem 

Betriebsausschuss.  

Herr Klug fragte, ob bekannt sei, warum die beiden Betriebe, die zunächst Interesse an dem 

Tierfriedhof gezeigt hätten, nun davon Abstand genommen hätten. Sollte der Grund die Lage 

des Areals sein, sollte sich der Betriebsausschuss damit befassen, einen anderen Standort 

zu suchen. Darüber hinaus interessiere ihn, ob Kontakt zu Betreibern von Tierfriedhöfen in 

anderen Städten aufgenommen worden sei. Diese könnten Interesse haben, zu 

expandieren.    

Herr Dr. Holzmann berichtete, dass es Kontakte zur Stadt Dortmund gegeben habe. Dort 

werde der Tierfriedhof von der Kommune betrieben. Dieser sei jedoch nicht lukrativ, einzig 

der angebotene Notdienst, der verstorbene Tiere aus den Haushalten abhole, sei rentierlich. 

Im Gegensatz zur Humanbestattung dürften kremierte Tiere zu Hause aufbewahrt oder im 
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Garten begraben werden, so dass die Gewinnerwartungen potentielle Betreiber nicht allzu 

groß seien. Es seien jedoch keinerlei Vorbehalte gegen die Lage des Geländes bekannt.    

lsenkirchen  

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 3 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Satzungen 

 

 

Erläuterungen: 

 

Herr Ritter erläuterte anhand der in der Anlage beigefügten Präsentation die Entwicklung der 

Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sowie 

Friedhofsgebühren für das kommende Jahr. Eine entscheidende Rolle für die 

Gebührenkalkulation spiele die Entwicklung der kalkulatorischen Zinssätze. Diese 

korrespondierten mit den Entwicklungen am Kapitalmarkt. Kalkulatorische Zinsen seien 

neben den kalkulatorischen Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter von GELSENDIENSTE 

die einzigen Möglichkeiten, Überschüsse zu erwirtschaften. Das Kommunalabgabenrecht 

verpflichte jedoch, solche Überschüsse in den folgenden vier Jahren gebührenmindernd in 

die Gebührenkalkulation einzubeziehen.  

Bei den Gebühren für den Restmüll sei eine sehr moderate Steigerung zu verzeichnen. Im 

Bereich der kleineren Behälter betrage der Gebührenanstieg ca. 2- 6 Prozent, würden auch 

die Großbehälter mitbetrachtet, liege die Steigerung im Mittel bei ca. 7,60 Prozent. Dies sei 

mit Blick auf die allgemeine Kostensteigerung durchaus tragbar. Der Gebührenanstieg bei 

der Biomüllabführ liege mit weniger als 4 Prozent noch deutlich darunter. Das liege teilweise 

daran, dass die Biomüllabfuhr querfinanziert werde, indem ein Teil der Kosten in den Bereich 

der Restmüllabfuhr übertragen werde. Bei der Kalkulation für das kommende Jahr seien die 

üblichen Kosten im Sach- und Energiekostenbereich berücksichtigt worden. 

Ausschlaggebend sei aufgrund des Tarifergebnisses jedoch eine erhebliche 

Personalkostensteigerung gewesen. 30 Prozent der Gesamtkosten seien in diesem Bereich 

für das Personal anzusetzen. Die Abfallentsorgungsgebühren lägen im Vergleich mit 

vergleichbareren anderen Kommunen in NRW dennoch im unteren Bereich. 

Anders sehe es, wie in den entsprechenden Beschlussvorlagen ersichtlich, bei den 

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren aus. Im Bereich von Straßenreinigung und 

Winterdienst seien sehr personalintensive Tätigkeiten auszuführen. Hier müssten trotz 

maschineller Unterstützung mehr als 60 Prozent der Kosten für Personal angesetzt werden. 

Bei gemeinsamer Betrachtung der Grundbesitzabgaben für Abfallentsorgung und 

Straßenreinigung ergebe sich für Grundstückseigentümer im kommenden Jahr eine 

zusätzliche Belastung von etwas über 10 Prozent. Dies sei in Relation zur allgemeinen 

Kostensteigerung jedoch noch immer moderat. Auch bei den Friedhofsgebühren sei unter 

Berücksichtigung der Wettbewerbssituation ein gemäßigter Anstieg zu verzeichnen, der bei 

etwas unter fünf Prozent liege.  
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Herr Reichmann gab zu bedenken, dass die Bürgerinnen und Bürger bereits durch die 

Gesamtinflation stark belastet seien. Die Tariferhöhungen könnten die Preissteigerungen, mit 

denen durchschnittliche Arbeitnehmerhaushalte konfrontiert seien, nicht auffangen. Er bat 

aus diesem Grund, die Gebührenerhöhungen noch einmal zu überdenken und für 2024 

auszusetzen. Die Überdeckung von 2,2 Millionen aus dem Jahr 2022 allein könnte schon die 

erwähnten Mehrkosten decken und auch die Zahlen, die für das Jahr 2023 vorlägen, 

deuteten darauf hin, dass sich diese Tendenz fortsetze.  

Herr Dobratz erklärte, dass es, wenn auch ärgerlich, so doch unumgänglich sei, die 

Gebühren zu erhöhen. Die Gelsenkirchener Gebühren lägen im Vergleich noch immer 

deutlich unter denen anderer Städte. Er fragte, ob bekannt sei, wie die Gebühren für die 120 

l Restmülltonne im Vergleich zu anderen Städten ausfielen.  

Herr Ritter antwortete, er könne dazu ohne vorherige Recherche keine Auskunft geben. Die 

Werte würden als Anlage zur Sitzungsniederschrift nachgereicht.   

Herr Dr. Paulus wies darauf hin, dass beim Städtevergleich auch darauf geachtet werden 

müsse, dass nur Städte mit ähnlichen Strukturen untereinander verglichen würden.  

Herr Dobratz erklärte sich einverstanden, die Vergleichszahlen im Anhang zur Niederschrift 

zu erhalten. 

Laut Herrn Bier werde die SPD- Ratsfraktion werde den Gebührensatzungen unter 

Tagesordnungspunkt 3.1- 3.4 zustimmen. Der Prozentsatz, um den die Gebühren anstiegen, 

liege voraussichtlich unter der im kommenden Jahr zu erwartenden Lohnsteigerung, so dass 

die Gebührenerhöhungen als moderat bezeichnet werden könnten.  

Herr Dr. Paulus bezog sich auf die von Herrn Reichmann angesprochenen Gewinne aus 

dem vergangenen Jahr und verdeutlichte, dass diesen ein Verlustvortrag von ca. 5 Millionen 

aus Vorjahren gegenüberstehe, der noch nicht in Gänze ausgeglichen sei. Aus dem 

Wirtschaftsplan ergebe sich, dass erneut mit einem Verlust geplant werde. Es sei in diesem 

Zusammenhang immer auch erforderlich, die Vergangenheit und die Zukunft mit zu 

betrachten. Die Gebührensteigerungen für das kommende Jahr bewegten sich unterhalb der 

Inflation und der Lohnsteigerungen. GELSENDIENSTE selbst sei ein Teil des 

Wirtschaftssystems, indem beispielsweise Löhne gezahlt, getankt oder Anschaffungen 

getätigt würden. 

Herr Klug stellte fest, dass bisher nur über private Haushalte gesprochen worden sei. Die 

Gebühren für den gewerblichen Restmüll stiegen jedoch um 12,8 Prozent. Dies sei, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass Gewerbetreibende durch die hohen Energiekosten 

zusätzlich belastet würden, ein Ausreißer nach oben. Er bat um Erläuterung, warum der 

Sprung beim gewerblichen Restmüll so groß ausfalle.    

Herr Ritter verdeutlichte, dass bei der Gebührenkalkulation für Gewerbetreibende 

differenziert werde, um private Haushalte entlasten zu können, wie z.B. bei der kostenlosen 

Sperrmüllabfuhr. Von Gewerbetreibenden würden fast ausschließlich Großbehälter in 

Anspruch genommen, die zum Teil mehrfach pro Woche geleert werden müssten. Dass das 

Volumen der Abfallbehälter und der damit verbundene Arbeitsaufwand für 

GELSENDIENSTE für die Gebührenkalkulation eine nicht unerhebliche Rolle spiele, zeige 

sich bei den Gebühren für 1.100 l Tonnen im Privatbereich.  

Herr Klug gab zu bedenken, dass aufgrund der Tatsache, dass die Sperrmüllabfuhr für 

private Haushalte kostenlos sei, für Gewerbetreibende jedoch nicht, die Gebührenerhöhung 

für letztere geringer ausfallen sollte als für private Haushalte. Es wurde vereinbart, dass Herr 

Ritter Herrn Klug noch rechtzeitig vor der nächsten Ratssitzung telefonisch weitere 
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Informationen zu den Einzelheiten der Gebührenkalkulation zur Verfügung stellen werde. 

Herr Klug werde sich bei der Abstimmung im Betriebsausschuss enthalten.  

Herr Bier stellte fest, dass der Beschlussvorlage zu den Friedhofsgebühren entnommen 

werden könne, dass Feuerbestattungen mittlerweile 40- 60 Prozent der Bestattungen 

ausmachten. Die Tendenz für die kommenden Jahre sei sicherlich zunehmend. Er 

erkundigte sich, ob die Kapazitäten der dafür in Anspruch genommenen Krematorien 

unbegrenzt seien und ob es längere Wartezeiten für Kremierungen bzw. bis zu den 

anschließenden Bestattungen gebe. 

Herr Dr. Holzmann antwortete, dass die Kapazitäten der Krematorien in der Umgebung nicht 

bekannt seien. Er sei mit Blick auf die derzeitigen Energiekosten jedoch froh, dass die Stadt 

Gelsenkirchen kein Krematorium betreibe.  

Frau Weitbrecht ergänzte, dass das Bestattungsgesetz NRW für Urnenbeisetzungen eine 

deutlich längere Frist vom Sterbefall bis zur Beisetzung einräume. Bei Urnenbeisetzungen 

betrage die Bestattungsfrist 6 Wochen gegenüber 10 Tagen bei Erdbeisetzungen. Längere 

Wartezeiten seien somit schon einkalkuliert. Die Krematorien, die für Bestattungen in 

Gelsenkirchen in Anspruch genommen würden (z.B. Hamm und Werl) hätten private 

Betreiber.   

Frau Platz bezog sich auf die Friedhofsgebührensatzung. Vor dem Hintergrund, dass seit 

dem Jahr 1988 keine Obduktionen auf den städtischen Friedhöfen stattgefunden hätten, 

fragte sie, ob es Sinn mache, das Angebot weiterhin aufrecht zu erhalten und dafür die 

Infrastruktur bereit zu stellen. Darüber hinaus interessiere sie, ob bei der Kalkulation der 

Genehmigungsgebühr für Grabmale bereits das spätere Abräumen der Gräber nach Ablauf 

der Nutzungszeit einkalkuliert worden sei. Der Arbeitsaufwand dafür hänge von den auf den 

Gräbern vorhandenen Gestaltungselementen ab. Zu den Grabreservierungsgebühren unter 

J.1.1 merkte sie an, dass die korrekte Bezeichnung statt „Reservierungsgebühr für ein Erd- 

Gemeinschaftsgrabfeld“ „Reservierungsgebühr für eine Grabstelle in einem Erd- 

Gemeinschaftsgrabfeld“ lauten müsse.   

Herr Dr. Holzmann antwortete, dass auf den städtischen Friedhöfen die Möglichkeit, 

Obduktionen durchzuführen, angeboten werden müsse. Aus diesem Grund gebe es 

beispielsweise am Ostfriedhof Kühlzellen, in denen Leichen nicht nur gekühlt, sondern sogar 

tiefgekühlt werden könnten, bis eine Freigabe durch die Rechtsmedizin erfolgt sei. Das 

Abräumen von Gräbern sei bei der Gebühr für die Grabbereitung berücksichtigt, wenn dies 

nach der jeweiligen Bestattungsart (z.B. bei Reihengräbern) durch GELSENDIENSTE 

erfolge. Ansonsten würden für das Abräumen gesonderte Rechnungen erstellt. Bei der 

Reservierungsgebühr unter J.1.1 handele es sich um eine redaktionelle Ungenauigkeit. Es 

sei tatsächlich die Reservierungsgebühr für eine einzelne Grabstelle gemeint. Dies werde 

zukünftig berücksichtigt und umformuliert.  

Frau Platz erklärte, BÜNDNIS 90/ DIE GÜNEN würden dennoch gegen die Änderung der 

Friedhofsgebührensatzung stimmen, da die Erhöhung der Friedhofsgebühren ein Fass ohne 

Boden sei. Vielen Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern sei es aufgrund der hohen 

Gebühren bereits jetzt nicht mehr möglich, sich in ihrem eigenen Stadtteil beisetzen zu 

lassen. Darüber hinaus werde ein erweitertes Friedhofsentwicklungskonzept mit neuen 

Zielen und Visionen für die städtischen Friedhöfe vermisst.  
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 3.1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5657 

 

40. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung im 

Stadtgebiet Gelsenkirchen vom 16.11.1993 

 

Beschlusstext: 

 

Der Rat der Stadt beschließt – unter Billigung der als Anlage 2 beigefügten 

Gebührenbedarfsberechnung – die als Anlage 3 beigefügte 40. Satzung zur Änderung der 

Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen vom 

16.11.1993. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der FDP 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 3.2 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5667 

 

26. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im 

Stadtgebiet Gelsenkirchen und über die Erhebung von Straßenreinigungs-gebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung - SRGS) vom 17.12.1999 

 

 

Beschlusstext: 

 

Der Rat der Stadt beschließt – unter Billigung der als Anlage 3 beigefügten 

Gebührenbedarfsberechnung – die als Anlage 5 beigefügte 26. Satzung zur Änderung der 

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen und über die 
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Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung - 

SRGS) vom 17.12.1999. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der FDP 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 3.3 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5669 

 

24. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt 

Gelsenkirchen vom 18.05.1994 

 

Beschlusstext: 

 

Der Rat der Stadt beschließt – unter Billigung der als Anlage 2 beigefügten 

Gebührenbedarfsberechnung – die als Anlage 4 beigefügte 24. Satzung zur Änderung der 

Friedhofsgebührensatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen vom 18.05.1994. 

 

Abstimmungsergebnis 

: 

Zugestimmt mit Gegenstimmen von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und bei Enthaltung der 

FDP 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 3.4 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5668 

 

16. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von 

Grundstücksentwässerungseinrichtungen vom 24.06.1996 

 

 

Beschlusstext: 

 

Der Rat der Stadt beschließt – unter Billigung der als Anlage 1 beigefügten 

Gebührenbedarfsberechnung – die als Anlage 2 beigefügte 16. Satzung zur Änderung der 

Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von 

Grundstücksentwässerungseinrichtungen vom 24.06.1996. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der FDP 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 4 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5556 

 

Wirtschaftsplan 2024 GELSENDIENSTE 

 

Beschlusstext: 

 

Der Rat der Stadt beschließt die Feststellung des in der Anlage beigefügten 

Wirtschaftsplanes 2024 von GELSENDIENSTE und berechtigt GELSENDIENSTE, die zur 

Abwicklung der Geschäfte notwendigen Darlehen bis zu einer Höhe von 20.523 T€ 

aufzunehmen.  
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Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

Erläuterungen: 

 

Herr Ritter erläuterte auf der Grundlage der Beschlussvorlage 20-25/5556 und anhand der in 

der Anlage beigefügten Präsentation den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024. Dieser bilde 

auch das nicht über Gebühren, sondern über Betriebskostenzuschüsse finanzierte 

Leistungsspektrum von GELSENDIENSTE ab. Zu einem erheblichen Teil mitverantwortlich 

für den Jahresfehlbetrag von ca. 1,3 Millionen € seien Aufwendungen im Zusammenhang mit 

der Fußball- Europameisterschaft, die sich auf die Leistungsbereiche Abfallentsorgung, 

Straßenreinigung und Grünflächenpflege verteilten. Die Finanzierung dieser Leistungen sei 

noch offen. GELSENDIENSTE werde im kommenden Jahr konstant weiter investieren und 

den Investitionsaufwand in Fahrzeuge, Geräte und Maschinen sogar noch etwas erweitern. 

Als rentierlich bezeichnet würden Investitionen, bei denen die Refinanzierung bereits 

sichergestellt sei, z.B. durch Gebühren. Bei unrentierlichen Investitionen erfolge die 

Refinanzierung über Zuschüsse oder vertragliche Vereinbarungen. In 2024 werde der 

Mitarbeitendenansatz aufgestockt. Die Stellen verteilten sich je nach Bedarf auf die 

verschiedenen Leistungsbereiche. So seien beispielsweise im Rahmen der Stadtbildpflege 

Sondereinsatztruppen geplant, die sich kurzfristig um besondere Verschmutzungen 

kümmern könnten. Die Kategorie Aufwand werde durch die unvermeidlichen 

Kostensteigerungen geprägt. Besonders hervorstechend sei jedoch die Steigerung der 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die durch eine voraussichtliche Steigerung der 

Verwaltungskosten bei der Stadtverwaltung und den Stadtwerken verursacht werde. Solange 

nicht bekannt sei, ob und in welchem Umfang diese Kosten tatsächlich zum Tragen kämen 

und ob eine entsprechende Refinanzierung erfolge, müssten sie aus kaufmännischer 

Vorsicht an der Stelle angesetzt werden. Der Zinsaufwand, mit dem im Jahr 2023 gerechnet 

worden sei, werde sich in 2024 deutlich erhöhen. Dies liege an der entsprechend 

erforderlichen Darlehensaufnahme für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen, technische 

Ausstattung sowie an Gebäudeinvestitionen. Ein großer Anteil der Investitionen spiele sich 

jedoch im rentierlichen Bereich ab, der Anteil der unrentierlichen Investitionsanteile sei relativ 

gering. Beim Gesamtinvestitionsbedarf ergebe sich eine leichte Steigerung im Vergleich zu 

2023, da in einigen Bereichen die Investitionen erweitert würden. Auch hier werde 

GELSENDIENSTE mit gestiegenen Kosten konfrontiert. Die Refinanzierung erfolge über die 

sogenannten Einnahmen im Vermögensplan, vorrangig durch Darlehensaufnahme.      

Herrn Reichmann sei aufgefallen, dass im Ansatz für das Jahr 2023 30 Auszubildende 

angegeben worden seien, für 2024 jedoch nur 20. Angesichts des Fachkräftemangels sei es 

dringend erforderlich, mehr Personal auszubilden. Er habe bei einem Blick auf die 

Alterspyramide festgestellt, dass der größte Anteil der Beschäftigten bei GELSENDIENSTE 

zwischen 50 und 59 Jahre alt sei, was die Dringlichkeit, für Nachwuchs zu sorgen, noch 

erhöhe. 

Frau Burkhardt erklärte, dass dies nicht GELSENDIENSTE angelastet werden könne. Der 

Betrieb würde sehr gerne mehr Auszubildende einstellen. Die Arbeitsmarktlage sei jedoch 

leider derzeit so, dass nicht einmal die in jedem Jahr zur Verfügung stehenden Stellen 

besetzt werden könnten. GELSENDIENSTE werbe offensiv und erhalte auch eine recht gute 

Resonanz. Jedoch erscheine nur ein geringer Anteil der Bewerberinnen und Bewerber dann 

auch bei den Vorstellungsgesprächen. Teilweise würden auch Stellen nach erfolgter Zusage 
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gar nicht erst angetreten. Dies sei jedoch eine allgemeine Entwicklung und nicht nur bei 

GELSENDIENSTE so. 

Herr Dr. Holzmann ergänzte, dass bei Bewerberinnen und Bewerbern häufig nicht einmal die 

Mindestqualifikationen vorlägen.  

Herr Schüttke, der 15 Jahre lang Leiter des Ausbildungsbetriebs war, bestätigte, dass es 

sehr schwierig sei, für alle Ausbildungsberufe geeignete und willige Auszubildende zu finden. 

Die diesbezüglichen Anstrengungen hätten sich in den letzten 15 Jahren verdreifacht. Es 

gebe Mitarbeitende, die ausschließlich mit der Akquise geeigneter Auszubildender 

beschäftigt seien. Die Bewerbungsfristen seien erweitert worden, oft würden mehrere 

Vorstellungsrunden abgehalten und GELSENDIENSTE sei auf Ausbildungsmessen 

vertreten. Die Anzahl der geeigneten Auszubildenden bewege sich dennoch auf niedrigem 

Niveau.  

Frau Burkhardt fügte hinzu, dass GELSENDIENSTE auch Schulen aufsuche, um Schüler für 

eine Ausbildung bei GELSENDIENSTE zu begeistern.  

Herr Zacharias berichtete, dass es Anfragen von Auszubildenden eines in Insolvenz 

gegangenen Unternehmens gegeben habe, ob es möglich sei, die Ausbildung bei 

GELSENDIENSTE fortzusetzen. GELSENDIENSTE hätte dem zugestimmt und zu 

Vorstellungsgesprächen geladen, um die Personen kennen zu lernen. Diese seien jedoch zu 

den Vorstellungsterminen bereits nicht mehr erschienen. GELSENDIENSTE sei immer gerne 

bereit, auszubilden und sogar einzuspringen, das Problem sei jedoch, geeignete Kandidaten 

zu finden.   

Herr Dobratz bat um Auskunft, wie viele Auszubildende jährlich gesucht würden und wie 

viele Stellen in den letzten drei oder vier Jahren nicht hätten besetzt werden können.  

Herr Schüttke antwortete, dass er in erster Linie für den Bereich der Gärtnerinnen und 

Gärtner zuständig gewesen sei. Es hätten mindestens vier Auszubildende eingestellt werden 

sollen, optimal wären sechs gewesen. In den vergangenen sieben bis zehn Jahren hätten im 

Schnitt jedoch lediglich ein bis drei Ausbildungsplätze besetzt werden können.  

Herr Dr. Holzmann ergänzte, dass ca. 30 % mehr Auszubildende eingestellt werden könnten.  

Herr Dobratz befürwortete die Haltung von GELSENDIENSTE, einen gewissen 

Qualitätsanspruch an zukünftige Auszubildende beizubehalten. Er bat darüber hinaus Herrn 

Ritter um Mitteilung, worauf, abgesehen von den Kosten aufgrund der Europameisterschaft, 

der Fehlbetrag von 1,3 Millionen zurück zu führen sei.  

Herr Ritter antwortete, dass das Negativergebnis im Wesentlichen aus dem 

Bestattungsbereich und zu einem kleineren Anteil auch aus der Gebäudereinigung resultiere. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 5 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5680 

 

III. Quartalsbericht 2023 
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Erläuterungen: 

./. 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Ausschreibungen und Vergaben  

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5479 

 

Beschaffung von 16 Fahrzeugen für die Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft und 

Herstellung von Ladeinfrastruktur 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Lieferung von 16 Fahrzeugen, davon 5 Abfallsammelfahrzeuge, 1 Gabelstapler, 2 Fahrzeuge 

für die Schadstoffsammlung, 3 Fahrzeuge für den Containerdienst, 4 Einsatzfahrzeuge für 

den Außendienst sowie 1 Fahrzeug für die Mülldetektive und der Herstellung von 

Ladeinfrastruktur, zu. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt  
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Erläuterungen: 

 

./. 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.2 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5653 

 

Beschaffung von Müllgroßbehältern, Müllgroßcontainern und Presscontainern 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Lieferung von Müllgroßbehältern, Müllgroßcontainern und Presscontainern zu.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.3 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5472 

 

Beschaffung eines Mengenkontingents für die Entsorgung von Restmüll 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung der Leistung: 

„Beschaffung eines Mengenkontingentes für die Entsorgung von Restmüll“ in Höhe von 

5.000 Mg je Jahr für die Dauer von zwei Jahren zu. 
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Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.4 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5485 

 

Verwertung von Straßenkehricht 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Dienstleistung „Verwertung von Straßenkehricht“ zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.5 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5476 

 

Verwertung von Altreifen 
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Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Dienstleistung „Verwertung von Altreifen“ zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.6 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5473 

 

Verwertung von Boden mit Steinen bzw. Boden mit Grasnabe 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe für die 

Verwertung von Boden mit Steinen sowie Boden mit Grasnabe zu. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 

 

 

Erläuterungen: 

 

./. 
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.7 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5481 

 

Arbeitnehmerüberlassung im haushaltsnahen Holsystem 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Dienstleistung „Arbeitnehmerüberlassung im haushaltsnahen Holsystem“ zu. 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt bei Enthaltung der LINKEN 

 

 

Erläuterungen: 

 

Herr Galinski fragte, ob die Bezahlung der im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 

Beschäftigten und festangestellten Mitarbeitenden gleich sei. 

Frau Fürst betonte, dass Leiharbeitende bei GELSENDIENSTE nicht als „billige 

Arbeitskräfte“ eingesetzt würden, sondern um Spitzen wie Krankheitsausfälle und Urlaube zu 

kompensieren, damit kontinuierlich eine funktionierende Abfallentsorgung sichergestellt 

werden könne. Sie schilderte, dass nach neunmonatigem durchgehendem Einsatz von 

Leiharbeitenden bei demselben Unternehmen das Equal- Pay- Prinzip eintrete und diesen 

das gleiche Gehalt wie den festangestellten Mitarbeitenden gezahlt werden müsse  

Herr Galinski kündigte die Stimmenthaltung der LINKEN an.   
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.8 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5604 

 

Beschaffung von 17 Fahrzeugen für die Stadtbildpflege - Straßeneinigung und Winterdienst 

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss GELSENDIENSTE stimmt der Ausschreibung und Vergabe der 

Lieferung von 17 Fahrzeugen, davon 9 Kleinkehrmaschinen, 2 Großkehrmaschinen, 3 

Kehrrichtsammelwagen sowie 3 Leichtmüllverdichter zu.  

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt  

 

 

Erläuterungen: 

./. 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 6.9 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5632 

 

Ausschreibung von Dienstleistungen für Baumfällungen und baumpflegerische Maßnahmen 

im Stadtgebiet  

 

Beschlusstext: 

 

Der Betriebsausschuss stimmt der Ausschreibung und der Vergabe der Lose für 
Baumfällungen und baumpflegerische Maßnahmen zu.  
 

Abstimmungsergebnis: 

 

Einstimmig zugestimmt 
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Erläuterungen: 

 

./. 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Mitteilungen und Anfragen 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Mitteilungen 

 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1.1 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5649 

 

Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  

- Wasserleitungen in den Kleingartenanlagen - 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1.2 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5537 

 

Anfrage des Stadtverordneten Herrn Bier  

- Abholung von Altpapier lose, außerhalb der Bahnhofstraße - 
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Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1.3 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5634 

 

Anfrage des Stadtverordneten Herrn Dobratz  

- Neu gepflanzte Bäume - 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1.4 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5399 

 

Anfrage der sachkundigen Bürgerin Frau Platz  

-Barrierefreie Friedhöfe- 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.1.5 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

20-25/5533 

 

Anfrage der Wählerinitiative NRW – WIN „Kostenpflichtige Entsorgung von Sperrmüll für 

Vereine“ 

 

Erläuterungen: 

 

Die Mitteilungen unter 7.1.1- 7.1.5 wurden zur Kenntnis genommen 

 

 

Betriebsausschuss GELSENDIENSTE TOP: 7.2 Sitzungsdatum: 

Drucksache Nr.: 

22.11.2023 

 

 

Anfragen 
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Erläuterungen: 

Herr Bier teilte mit, dass sich Anwohner der Straße Am Spritzenhaus über den Zustand der 

Außenfläche der Gesamtschule Buer-Mitte beschwerten. Nach ihrer Wahrnehmung habe die 

letzte Pflege dort vor ca. 2 Jahren stattgefunden. Die SPD Ratsfraktion bitte, die Fläche zu 

überarbeiten. 

 

Herr Bier bat die Verwaltung um Prüfung, ob die auf den von ihm eingereichten Fotos 

sichtbaren Flächen auf den Straßen Freiheit und Königswiese entsiegelt, bzw. ob auf diesen 

Flächen Bäume gepflanzt werden könnten.  

 

Herr Bier berichtete von einem ca. 5 Jahre alten Gartenhaus in einer vor ca. zwei Jahren 

verpachteten Parzelle in der Kleingartenanlage Hessler e.V.. Die Rohbau- und 

Schlussbauabnahme seien von GELSENDIENSTE durchgeführt worden. GELSENDIENSTE 

habe seinerzeit laut Abnahmeprotokoll keine Mängel aufgezeichnet. Bei einem aktuellen 

Ortstermin seien jedoch erhebliche Mängel zum Vorschein gekommen. Statt 12 cm breiter 

Steine seien nur 7 cm breite Steine verbaut worden. Eine Feuchtigkeitssperre fehle völlig. 

Selbst das Dach sei, auch für Laien erkennbar, falsch eingedeckt worden. Fraglich sei, ob 

die Dachbalken dauerhaft standhielten.  

Um das Gebäude wieder benutzbar zu machen, sei nach Einschätzung des Pächters, der 

das fast neue Gartenhaus zu einem relativ hohen Preis erworben habe, eine Summe von 

mindestens 6.000 € erforderlich. Der Vorstand des Kleingartenvereins habe sich bereit 

erklärt, dazu einen größeren Betrag beizusteuern.   

Die Verwaltung werde um Beantwortung der nachfolgenden Fragen gebeten: 

 

1. Besteht die Möglichkeit, dass GELSENDIENSTE und/ oder der Stadtverband der 
Kleingärtner sich ebenfalls beteiligen? 

2. Warum werden Gebäude von GELSENDIENSTE überprüft? 
3. Welche Qualifikation haben die Mitarbeiter, die Rohbau- und Bauabnahmen 

durchführen? 
4. Wer ist bei fehlerhaften Bauabnahmen regresspflichtig? 
5. Gibt es weitere Schrottimmobilien in den verschiedenen Gartenanlagen?   
 

Herr Rose schilderte, dass auf den Gelsenkirchener Friedhöfen Flächen, die zukünftig 

nicht mehr als Begräbnisflächen genutzt würden, existierten. Ebenso gebe es einige 

Bereiche, die den Fahrzeugen und Handwerksgeräten von GELSENDIENSTE als 

Unterbringung dienten. Er bat GELSENDIENSTE, zeitnah zu eruieren, wie groß diese 

jeweiligen Flächen seien, deren Anzahl je Friedhof zu ermitteln und zu prüfen, ob solche 

Flächen für Photovoltaik- bzw. Solaranlagen genutzt werden könnten. Auch Dachflächen, 

von den auf den Friedhöfen befindlichen Gebäuden sollten mit einbezogen werden. 

Durch die Nutzung solcher Flächen könnte GD sowohl Strom für den Eigenbedarf 

generieren als auch eine Win-Win-Situation für Friedhofbesucherinnen und 

Friedhofsbesucher erreichen, z.B. durch freies W-Lan oder E-Bike-Ladestationen. 
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Anwesenheitsliste für die Niederschrift der 14. Sitzung des Betriebsausschusses 

GELSENDIENSTE 

 

am 22.11.2023 

 

 
Beginn: 17:00 Uhr 

 

Ende: 18:15 Uhr 

 

   Abweichende Anwesenheit 

Lfd. 

Nr. 

Name, Vorname An-
wesend 

(x) 

Beginn 

TOP / Uhrzeit 

Ende 

TOP / Uhrzeit 

1 Bier, Olaf –SPD-  x   

2 Galinski, Dirk –DIE LINKE- x   

3 Hensel, Annelie –CDU- x   

4 Hiller, René –Personalrat- x   

5 Kilinc, Aydin –Integrationsrat- x   

6 Klug, Christoph –FDP- x   

7 Knöß, Michael –SPD- x   

8 Dobratz, Nils- Peder –CDU- x   

9 Obernyer, Tobias –AfD- x   

10 Maaßen, Michael –SPD- x   

11 Platz, Mabel-Mara –BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN- 

x   

12 Reichmann, Peter –AUF 

Gelsenkirchen- 

x   

13 Rose, Manfred –SPD- x   

14 Ostermann, Reinhard –SPD- x   

15 Schaaf, Jan-Philip –BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN- 

x   

16 Brosch, Alfred –CDU- x   

17 Seidel, Dagmar –TIERSCHUTZ 

hier!- 

x   
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   Abweichende Anwesenheit 

Lfd. 

Nr. 

Name, Vorname An-
wesend 

(x) 

Beginn 

TOP / Uhrzeit 

Ende 

TOP / Uhrzeit 

18 Seli-Zacharias, Enxhi –AfD-   x   

19 Rosen, Laura Ann  -CDU- x   

20 Siedler, Thomas –Personalrat- x   

21 Winkelkötter, Frank –CDU- x   

22 Striemer, Diethelm –SPD- x   

23 Tatoglu, Esad –WIN- x   

24 Wyrwa, Klaus Dieter –Die PARTEI- x   

25 Zacharias, Ralf –Personalrat- x   

26 Zerria, Ezzedine –SPD- x   

 

 

Von der Verwaltung 

27 Nowack, Simon –V1- x   

 

Von GELSENDIENSTE 

28  Dr. Paulus, Daniel –Betriebsleiter- x   

29 Burkhardt, Andrea x   

30 Fürst, Julia x   

31 Heyne, Tobias x   

32 Dr. Holzmann, Matthias x   

33 Käseberg, Axel x   

34 Kolle, Yvonne x   

35 Ritter, Andreas x   

36 Schramm, Joachim x   

37 Schüttke, Matthias x   

38 Weitbrecht, Sabine als 

Schriftführerin 

x   
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